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Öffentliches Baurecht

Öffentliches Baurecht
Das öffentliche Baurecht umfasst im
Wesentlichen das Bauplanungsrecht und
das landesrechtliche Bauordnungsrecht.

Das Baunebenrecht umfasst weitere,
ebenfalls öffentlich-rechtliche Rechtsbe-
reiche, die mit ihren Vorschriften u. U. ein
Bauvorhaben ebenfalls betreffen können:
z.B. bei einer Lage im Wasserschutzgebiet
das Wasserrecht oder das Straßenrecht
an Bundes- oder Landstraßen.

Bauplanungsrecht
Wenn Sie ein Grundstück besitzen oder
erwerben wollen und nicht wissen, ob und
was Sie darauf bauen dürfen, stellt sich
zunächst die Frage nach dem Baupla-
nungsrecht.
Das Planungsrecht regelt durch das Bauge-
setzbuch, ergänzt durch die Vorschriften der
Baunutzungsverordnung die Verfahren und
Inhalte der kommunalen Bauleitplanung
(Flächennutzungsplan und Bebauungspläne
bzw. vorhabenbezogene Bebauungspläne).

Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauli-
che und sonstige Nutzung der Grundstücke
in der Gemeinde vorzubereiten und zu leiten.

Flächennutzungsplan
Die erste Stufe der Bauleitplanung einer
Gemeinde ist der Flächennutzungsplan,
aus dem dann die zweite detaillierte Stufe
des Bebauungsplanes zu entwickeln ist.

Der Flächennutzungsplan der Stadt Hameln
stellt die Grundzüge der Entwicklung des
Stadtgebietes dar. Er umfasst die Darstel-
lung des gesamten Stadtgebietes und gibt
einen Überblick über die tatsächliche und
geplante Art der Bodennutzungen nach den
voraussehbaren Bedürfnissen der Stadt.
Im Flächennutzungsplan werden die für die
Bebauung vorgesehenen Flächen (Wohnen,
Gewerbe, gemischte Nutzungen, Sonderb-
auflächen), Flächen für den Gemeinbedarf
(z.B.: Kirchen, Schulen, Krankenhäuser),
Flächen für den überörtlichen Verkehr,
Grünflächen (Parkanlagen, Sportplätze,
Friedhöfe), Wasserflächen, Flächen für die
Landwirtschaft, Wald dargestellt und Über-
schwemmungsgebiete, Landschafts- und
Naturschutzgebiete abgegrenzt.
Insofern stellt der Flächennutzungsplan die
Zielvorgaben der künftigen Entwicklung der
Stadt Hameln dar.
Der Flächennutzungsplan ist nur behörden-
verbindlich und vermittelt grundsätzlich
noch keinen Genehmigungsanspruch für
Bauwillige. 

Bebauungsplan
Der Bebauungsplan regelt als Ortssatzung
die zulässige Bebauung detailliert und
rechtlich verbindlich. Die Festsetzungen
verfeinern die Aussagen, die im Flächen-
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nutzungsplan bezüglich der Flächennut-
zung getroffen wurden. Der Rat der Stadt
beschließt die Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes, sobald und soweit es für die
städtebauliche Entwicklung und Ordnung
erforderlich ist. Das Baugesetzbuch
ermöglicht eine Beteiligung der Bürger bei
allen Planungen. Die Mitwirkung soll zu
einem frühen Zeitpunkt erfolgen, so dass
noch wesentliche Planänderungen möglich
sind.

Die Detaillierung des jeweiligen Bebau-
ungsplanes liegt im Ermessen der Gemein-
de.

Über folgende Aspekte der Planung müs-
sen jedoch Aussagen getroffen werden:
• Art der baulichen Nutzung (z.B. Wohnen,

Gewerbe),

• Maß der baulichen Nutzung (Höhe von
Gebäuden, Geschossigkeit),

• Bauweise,

• überbaubare
Grundstücks-
flächen und Ver-
kehrsflächen.

Die Art der Nutzung
ergibt sich aus den
Zulässigkeitskriteri-
en der Baugebiets-
beschreibungen der
Baunutzungsverord-
nung (BauNVO). Das
Maß der baulichen
Nutzung wird durch
die Grund- und
Geschossflächen-
zahl (GRZ, GFZ) und

die Zahl der Vollgeschosse definiert.
Dabei kann die Zahl der Vollgeschosse
ergänzt werden durch die Festsetzungen
von Trauf- und Firsthöhen oder ggf. der
Dachneigung. Durch die Bauweise wird die
Art der Bebauung weitestgehend be-
stimmt. In der offenen Bauweise ist in der
Regel mit Grenzabstand zu bauen (Einzel-
häuser). Es können jedoch auch Doppel-
und Reihenhäuser bis zu 50 m Länge
zulässig sein.

In der geschlossenen Bauweise ist in der
Regel eine Grenzbebauung (ohne seitliche
Abstandsfläche) zulässig. Darüber hinaus
gibt es noch die Möglichkeit, abweichende
Bauweisen festzusetzen, die im Einzelnen
genau beschrieben werden müssen.

Weitere Sonderfestsetzungen sind die
Festsetzungen zu bestimmten Haustypen
wie z.B. E (Einzelhaus), DH (Doppelhaus)
oder H (Hausgruppen).

Die zu überbaubare Grundstücksfläche
wird im Bebauungsplan durch Baugrenzen
und Baulinien festlegt. Dadurch wird
bestimmt wo ein Gebäude auf dem Grund-
stück errichtet werden darf.

Neben diesen Mindestfestsetzungen kann
der Bebauungsplan noch eine Vielzahl wei-
terer Festsetzungen treffen, bis hin zu
gestalterischen Auflagen wie Dachnei-
gung, Farbe der Dacheindeckungen und
weitere zusätzliche Gestaltungsmerkmale
eines Gebäudes.

Ein Bauvorhaben ist dann zulässig, wenn
es gemäß § 30 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) den Festsetzungen nicht wider-
spricht und darüber hinaus die
Erschließung gesichert ist.

Die Stadt Hameln hat eine Vielzahl von
Bebauungsplänen mit und ohne Gestal-
tungssatzung erlassen. Wo im Einzelfall
ein Bebauungsplan die bauliche Nutzung
regelt, erfahren Sie beim zuständigen Mit-
arbeiter in der Abteilung Stadtentwicklung
und Planung.

Wichtig ist, dass für jeden Bebauungsplan
jeweils die Baunutzungsverordnung gilt,
die zum Zeitpunkt des ersten Tages der
Auslegung gültig war. Deshalb können für
verschiedene Bebauungspläne auch unter-
schiedliche Baunutzungsverordnungen gel-
ten, die im Detail voneinander abweichen.
Unter bestimmten Voraussetzungen kann
schon vor Inkrafttreten eines Bebauungs-
planes während seiner Aufstellungsphase
ein Vorhaben zulässig sein (§ 33 BauGB).
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Es wird allerdings  eine gewisse Planreife
vorausgesetzt, d.h. das Vorhaben muss im
Einklang mit den zukünftigen Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes stehen.

Sofern Festsetzungen eines rechtskräfti-
gen Bebauungsplanes in bezug auf das
Bauvorhaben eine offenbar nicht beab-
sichtigte Härte darstellen, oder die von der
Bauherrin oder dem Bauherren beabsich-
tigte Abweichung städtebaulich vertretbar
ist, kommt auch eine Befreiung von diesen
Festsetzungen in Betracht. Diese Befrei-
ung muss sich aber unter der Würdigung
nachbarschaftlicher Interessen mit den
öffentlichen Belangen vereinbaren lassen.

Vorhaben im Innenbereich
Neben den Baugebieten, für die die
Gemeinde Bebauungspläne aufgestellt
hat, gibt es auch Bereiche im Gemeindege-
biet, die nicht „beplant“ worden sind. Bau-
vorhaben, die dem Innenbereich zugeord-
net werden können, sind auf der Grundla-
ge von § 34 BauGB zu beurteilen. Inner-
halb der im Innenbereich ohne Bebauungs-
plan im Zusammenhang bebauten Ortstei-
len ist ein Bauvorhaben zulässig, wenn
sich das Vorhaben nach 
• Art der Nutzung 
• dem Maß der baulichen Nutzung
• der Bauweise und
• der überbaubaren Grundstücksflächen 
in die vorhandene Umgebung „einfügt“.
Darüber hinaus muss das Baugrundstück
erschlossen sein.
Der Begriff des „sich Einfügens“ ist dabei
häufig Gegenstand von Diskussionen
unterschiedlicher Standpunkte oder Mei-
nungen der Antragstellenden, der Nachbar-

schaft und der Genehmigungsbehörde.
Leichte Überschreitungen bzw. Abweichun-
gen von den vorgefundenen Baustrukturen
können dabei bei der Beurteilung eines
beantragten Bauvorhabens durchaus
zulässig sein. Auch der in eine Beurteilung
einzubeziehende Umgebungsbereich ist
immer wieder Streitpunkt. Häufig sind
nicht nur unmittelbar benachbarte Grund-
stücke zu betrachten, sondern durchaus
auch ein größerer Bereich, der allerdings
sinnvoll abgegrenzt sein sollte. 

Eine Genehmigung hängt von verschiede-
nen Aspekten ab und kann nur im Einzel-
fall erteilt werden. Eine Bauvoranfrage bei
der Abteilung Bauaufsicht schafft häufig
vorher Klarheit, ob bzw. welche Möglichkei-
ten einer Bebauung Aussicht auf eine Bau-
genehmigung haben.

Vorhaben im Außenbereich
Der Außenbereich ist grundsätzlich von
Bebauung freizuhalten. Er sollte nicht
bebaut werden, denn er dient u.a. der
Erholung der Allgemeinheit. Nur so
genannte privilegierte Vorhaben dürfen
ausgeführt werden. Zu diesen Vorhaben
gehören u.a. land- und forstwirtschaftliche
Betriebe einschließlich ihrer betrieblichen
Wohngebäude und sonstige Nutzung, die
aufgrund ihrer besonderen Art nicht an
anderen Stellen möglich sind. Die zulässi-
gen Vorhaben sind in flächensparender
und in außenbereichschonender Weise
auszuführen. Sonstige Vorhaben können
im Einzelfall zugelassen werden, wenn
öffentliche Belange, wie z.B. der Natur-
und Landschaftsschutz, der Emissions-
schutz, Wasserversorgung oder ähnliches

von dem Vorhaben nicht beeinträchtigt
werden.

Die Regelung zu den Zulässigkeiten von
Vorhaben im Außenbereich regelt der § 35
im BauGB. Auch in diesen Fällen ist eine
Bauvoranfrage bei der Abteilung Bauauf-
sicht sinnvoll, um im Vorfeld Klarheit zu
schaffen.

Das Bauordnungsrecht
Während das Bauplanungsrecht die
grundsätzliche Nutzung von Grundstücken
– also das „Was“ und „Wo“ gebaut werden
kann regelt, bestimmt das Bauordnungs-
recht das „Wie“ also die Ausführung der
Vorhaben und den Ablauf des bauaufsicht-
lichen Verfahrens.

Grundlage dieses Verfahrens ist die Nie-
dersächsische Bauordnung (NBauO). Sie
gilt für alle baulichen Anlagen, Einrichtun-
gen und Baugrundstücke.

Bauliche Anlagen sind hierbei nicht nur
Gebäude sondern u. a. auch Werbeanla-
gen, Stellplätze und Einfriedungen, Lager-
plätze sowie Aufschüttungen und Abgra-
bungen. Baumaßnahmen i. S. der NBauO
sind die Errichtung, die Änderung und die
Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. 

Zusammengefasst stellt die niedersächsi-
sche Bauordnung u.a. konkrete Anforde-
rungen an:

Das Grundstück und seine Bebauung
Hierbei sind insbesondere folgende Aspek-
te von besonderer Bedeutung:
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• Zugänglichkeit des Grundstücks,
• Anordnung von baulichen Anlagen auf

dem Baugrundstück, 
• Grenzabstände oder auch die Abstände

von Gebäuden untereinander,
• Umgang mit den nicht überbauten

Flächen, Grundstückseinfriedungen und
Geländehöhen.

Die bautechnische bzw. konstruktive
Ausführung
Besonders zu beachten sind:
• Standsicherheit und Wärmeschutz,
• Zulässigkeit von Bauprodukten und Bau-

arten,
• Konstruktion des Baus und seiner Teile

beispielsweise Wände, Decken und
Fluchtwege

• Ausführung besonderer baulicher Anla-
gen wie Feuerstätten, Garagen und sons-
tige Ver- und Entsorgungseinrichtungen

Anforderungen an bauliche Anlagen
Geregelt sind die Ausführungen von:
• Wohnungen und Aufenthaltsräumen,
• behindertengerechtem Bauen,
• Einstellplätzen für Pkw`s und Fahrradab-

stellanlagen,
• Gemeinschaftsanlagen

Auch Aspekte der Baugestaltung – unter
Berücksichtigung der Interessen von
Natur- und Landschaft – spielen im Bau-
ordnungsrecht eine Rolle.

Ebenfalls detailliert geregelt sind die
Anforderungen an die am Bau beteiligten
Personen. So ist der/die Bauherr/in bei-
spielsweise dafür verantwortlich, dass die
veranlasste Baumaßnahme dem öffentli-

chen Baurecht entspricht. Er/Sie bestellt
eine/einen Entwurfsverfasser/in und
ggfs. geeignete Sachverständige, sofern
die Baumaßnahme eines Entwurfes
bedarf. Jeder Unternehmer ist dafür ver-
antwortlich, dass seine Arbeiten dem
öffentlichen Baurecht entsprechend aus-
geführt werden.

Bedürfen alle Baumaßnahmen einer
Baugenehmigung?
Nachfolgend werden die einzelnen Verfah-
rens- und Bauantragsarten entsprechend
der NBauO erläutert:

Genehmigungs- und verfahrensfrei sind
nach § 69 NBauO zum Beispiel: 
• Gebäude innerhalb der bebauten Ortsla-

ge ohne Aufenthaltsräume, Toiletten und
Feuerstätten mit nicht mehr als 40 m3

Bruttorauminhalt, die weder Verkaufs-
noch Ausstellungszwecken dienen;
außerhalb der bebauten Ortslage sind
in diesem Sinne max. 20 m3 Brutto-
rauminhalt zulässig.

• Gewächshäuser bis 30 m3 Bruttoraumin-
halt als Nebenanlage eines nicht mehr
als 50 Meter entfernt liegenden Gebäu-
des mit Aufenthaltsräumen,

• Einfriedungen bis 1,80 Meter Höhe in
bebauten Ortslagen,

• Stützmauern bis 1,50 Meter Höhe über
Gelände in bebauten Ortslagen,

• Feuerungsanlagen – ausgenommen
Schornsteine,

• Schornsteine in und an bestehenden
Gebäuden,

• Solaranlagen, Wärmepumpen und Block-
heizkraftwerke in Gebäuden,

• Gartenlauben in einer Kleingartenanla-
ge nach Bundeskleingartengesetz,

• Umnutzungen des Dachgeschosses
eines Wohngebäudes mit nur einer Woh-
nung in Aufenthaltsräume, die dieser
Wohnung dienen,

• Umnutzung von Räumen in vorhandenen
Wohngebäuden und Wohnungen in
Räume für Bäder und Toiletten,

• Instandhaltungsmaßnahmen.
(nicht abschließend)

Auch Gebäudeabbrüche sind mit Ausnah-
me von Hochhäusern und Baudenkmalen
genehmigungsfrei, sofern nicht planungs-
rechtliche Instrumente, wie beispielsweise
eine Erhaltungssatzung, dagegen spre-
chen, so z.B. innerhalb der Hamelner Alt-
stadt.

Für alle genehmigungs- und verfahrens-
freie Baumaßnahmen gilt der Grundsatz,
dass diese dem öffentlichen Baurecht
ebenso entsprechen müssen wie geneh-
migungsbedürftige Baumaßnahmen.
Genehmigungsvorbehalte in anderen Vor-
schriften, namentlich im Niedersächsi-
schen Denkmalschutzgesetz und im städ-
tebaulichen Planungsrecht, bleiben
unberührt.

Für Wohngebäude, die in Baugebieten ent-
stehen sollen, in denen durch einen quali-
fizierten Bebauungsplan die Nutzungsart
• Kleinsiedlungsgebiet
• reines-, allgemeines- oder besonderes

Wohngebiet
festgesetzt ist und die die Festsetzungen
des Bebauungsplanes einhalten, hat
der/die Bauherr/in die Wahl zwischen zwei
Verfahren.
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1. Genehmigungsfreie Wohngebäude
nach § 69a NBauO

Neben den vorgenannten Voraussetzun-
gen gilt, dass es sich um ein Wohngebäu-
de mit geringer Höhe oder deren Nebenge-
bäude handeln muss (oberster Fußboden
von Aufenthaltsräumen nicht höher als sie-
ben Meter über dem Gelände, an das Ret-
tungswege anschließen).
Darüber hinaus müssen der/die Entwurfs-
verfasser/in sowie die Sachverständigen
der Nachweise zur Standsicherheit und
zum Wärmeschutz bestimmte Vorausset-
zungen erfüllen.

Für genehmigungsfreie Vorhaben nach §
69a ist eine Bauanzeige erforderlich. Hier-
bei sind neben den Entwurfszeichnungen
die Erklärungen der Entwurfs-
verfasserin/des Entwurfsverfassers und
der Sachverständigen bei der Stadt
Hameln einzureichen. Eventuell erforderli-
che Ausnahmen und Befreiungen von den
Bebauungsplanfestsetzungen oder weite-
ren Vorschriften des öffentlichen Bau-
rechts müssen vorab beantragt und
erteilt worden sein. Mit der Baumaßnah-
me kann begonnen werden, sobald die
Stadt bestätigt hat, dass die Erschließung
gesichert ist.

2. Vereinfachtes Baugenehmigungs-
verfahren nach & 75a NBauO

Das vereinfachte Verfahren nach § 75a
NBauO wird, wenn sich der/die Bauherr/in
nicht für die Bauanzeige entscheidet,
durchgeführt bei:
• Wohngebäuden, ausgenommen Hoch-

häuser,
• eingeschossigen Gebäuden bis zu einer

Grundfläche von 200 m2,

• bestimmten landwirtschaftlichen Be-
triebsgebäuden,

• Gebäuden ohne Aufenthaltsräume bis
zu einer Grundfläche von 100 m2.

In diesen Verfahren werden die Bauvorha-
ben in Bezug auf die Vereinbarkeit mit dem
öffentlichen Baurecht nur eingeschränkt
geprüft, u.a. sind zu prüfen
• das städtebauliche Planungsrecht,
• die Abstandvorschriften der NBauO,
• die nach NBauO erforderlichen Einstell-

plätze,
• die Vorschriften des Brandschutzes und

der Standsicherheit bei bestimmten
baulichen Anlagen,

• sonstige Vorschriften des öffentlichen
Rechts.

Nach § 75b NBauO ergeben sich weitere
Vereinfachungen
im Verfahren bei der Errichtung, Änderung
und Nutzungsänderung von Arbeitsstätten.

Für alle zuvor nicht genannten Bauvorha-
ben wird nach § 75 NBauO das vollständi-
ge Baugenehmigungsverfahren durchge-
führt.

Stand: 28.11.2006
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Metallbau · Bauelemente · Montagen · Torservice
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